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strengungen auf der nationalen, regionalen und internationalen Ebene erforderlich sind, die 
auf der Achtung des Völkerrechts, einschließlich der Charta der Vereinten Nationen, auf-
bauen, und in dieser Hinsicht unter Begrüßung der Anstrengungen der Regierung Iraks 
und ihrer Partner, ISIL (Daesh) zu bekämpfen, die Organisation für ihre Missbrauchshand-
lungen zur Rechenschaft zu ziehen und die Stabilität im ganzen Land wiederherzustellen, 
sowie unter Begrüßung der Erfolge der Regierung Iraks bei der Befreiung von Sindschar, 
Baiji, Tikrit, Ramadi, Hit, Falludscha und Mossul, die wichtige Schritte in den anhaltenden 
internationalen Anstrengungen zum Sieg über ISIL (Daesh) darstellen, 

 bekräftigend, dass alle Parteien, einschließlich bewaffneter Gruppen und Milizen, 
die Menschenrechte achten und alle anwendbaren Verpflichtungen nach dem humanitären 
Völkerrecht einhalten müssen, einschließlich derjenigen zum Schutz der Zivilbevölkerung, 
insbesondere von Zivilpersonen, die aus von ISIL (Daesh) befreiten Gebieten vertrieben 
wurden und in diese zurückkehren, Verpflichtungen, die die offiziellen irakischen Kräfte 
wie auch die sie unterstützenden Mitgliedstaaten ebenfalls einhalten müssen, und, unter 
Anerkennung legitimer Sicherheitsmaßnahmen zur Ermittlung der Mitglieder von ISIL 
(Daesh), mit der Aufforderung 
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men zu ergreifen, um diesen Rechtsverletzungen und Übergriffen ein Ende zu setzen und 
vorzubeugen, in dieser Hinsicht unter Hinweis auf seine Resolutionen 1379 (2001), 1612 
(2005), 1882 (2009), 1998 (2011) und 2225 (2015), Kenntnis nehmend von dem Bericht 
des Generalsekretärs über Kinder und bewaffnete Konflikte in Irak (S/2015/852) und unter 
Begrüßung der weiteren Umsetzung der Schlussfolgerungen der Arbeitsgruppe des Sicher-






